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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Wabl und Kollegen, Nr. 58l/J, betreffend Erhebungen über 
for stschädl iche Luftver unreini gungen , beehre ich mich t<Ti e folgt zu 

beantworten: 

Zu Frage 1: 

Nach § 52 Abs. 1 Forstgesetz 1975 hat die Beh6rde, wenn das 

Vorhandensein forstschädlicher Luftverunreinigungen anzunehmen ist, 
Sachverständige ~u beauftragen, im Gelände Messungen zur 

Feststellung von forstschädlichen LUftverunreinigungen 

durchzuführen. Sofern die Sachverständigen ein Überschreiten eines 
entsprechenden Immissionsgrenzwertes feststellen, sind in Anlagen, 
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die nach der örtlichen Lage und nach ihrer Beschaffenheit als Quelle 

einer forstschädlichen LUftverunreinigung in Betracht kommen, die 

erforderlichen Messungen und Untersuchungen durchzuführen. Diese 

Messungen und Untersuchungen führen gegebenenfalls zur Vorschreibung 

besonderer Maßnahmen nach § 51 Forstgesetz 1975. (Maßnahmen zur 

Beseitigung der Gefährdung der Waldkultur). 

Auf Grund eines Erlasses des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft vom 22.11.1984 sind die Landeshauptmänner 

verpflichtet, jährlich schriftlich zu berichten, welche Maßnahmen 

zur Vollziehung des Abschnittes IV C des Forstgesetzes 1975 

(forstsch~dliche LUftverunreinigungen) gesetzt würden. 

Nach diesen Berichten wurden bis Juli 1987 122 Erhebungen gem~ß 

§§ 51 und 52 Forstgesetz 1975 begonnen - davon wurden inzwischen 11 

Verfahren abgeschlossen. 

Die Durchführung der Messungen obliegt den örtlich zuständigen 

Forstbehörden im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung. 

Zu Frage 2: 

Die Untersuchungen der Sachverständigen konzentrierten sich vor 
allem auf Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff und 

Ammoniak. Es mußten bei einem Teil der Untersuchungen Über­

schreitungen der in der Zweiten Verordnung gegen forstsch~dliche 

LUftverunreinigungen festgelegten Immissionsgrenzwerte und daraus 

resultierend Gefährdungen der Waldkultur festgestellt werden. 

Bezogen auf die Zahl der Untersuchungen. sind Sch~digungen durch 

Einwirkungen von Schwefeldioxid von größter Bedeutung. 

Eine Aussage über Schadstoffkonzentrationen ist global nicht 

sinnvoll; es müßte auf den konkreten Einzelfall und auf die in einem 

solchen Fall vorliegenden individuellen Gegebenheiten abgestellt 

werden. 
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Zu Frage 3: 

Die Arten der Anlagen nach § 48 lit. e des Forstgesetzes wurden 

durch die Zweite Verordnung gegen forstschädliche 

LUftverunreinigungen, BGBl. 199/1984, festgelegt. 

Als Anlagen gemäß § 9 dieser Verordnung, die Emissionsstoffe 

emittieren, wurden bestimmt: 

1. Anlagen, die Schwefeloxide emittieren: 
a) Anlagen, die Schwefeloxide emittieren, die nicht durch 

Ver feuerung entstehen; 

b) Anlagen, die Schwefeloxide emittieren, die durch 

Verbrennungsvorgänge entstehen; 

2. Anlagen, die Fluorverbindungen emittieren: 

Anlagen zum Brennen von Ton oder Schmelzen von Kryolith, Flußspat 

oder Glas; 

Aluminiumwerke; 

Anlagen zur Herstellung von Fluorchemikalien: 

Anlagen zur Herstellung von phosphatdüngemitteln; 

Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Werkstücken mit Flußsäure; 

Emailfabriken; 

3. Anlagen, die Chlor oder Chlorverbindungen emittieren: 

a) Anlagen zur Erzeugung von Chlorwasserstoff oder Chlor und 

Anlagen, in denen diese Stoffe ab-, umgefüllt oder 

weiterverarbeitet werden; 
b) Metallbeizereien mit dem Salzsäurerückgewinnungsverfahren; 

c) Altkabelverwertungsanlagen; 

d) Müllverbrennungsanlagen: 

4. Anlagen, die Ammoniak emittieren: 

a) Anlagen zur Herstellung von Düngemitteln, die 

Ammoniumverbindungen enthalten (z.R. Mehr~toffdünger): 

b) Anlagen zur Herstellung von Ammoniak; 

c} Tierzucht- und Tierhaltungsbetriebe; 
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4. Anlagen, die Ammoniak emittieren: 

a) Anlagen zur Herstellung von Düngemitteln, die 

Ammoniumverbindungen enthalten (z.B. Mehrstoffdünger): 

b) Anlagen zur Herstellung von Ammoniak: 

c) Tierzucht- und Tierhaltungsbetriebe: 

5. Anlagen, die Staub emittieren: 
Anlagen, welche ortsfeste, kontinuierlich emittierende 
Punktquellen aufweisen, wenn die Anlage mehr als 35 kg Staub pro 

Stunde im Dauerbetrieb emittiert. 

Zu Frage 4: 

Als Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft werde ich jede mir 

mögliche Maßnahme zur Verhinderung des Waldsterbens ergreifen und 

innerhalb der Bundesregierung darauf einwirken, daß in anderen 

VerantwortungSbereichen ebenfalls wirksame Maßnahmen gegen das 

Waldsterben gesetzt werden. 

An konkreten Maßnahmen, die in meinen Kompetenzbereich fallen, 

möchte ich folgende anführen: 

Verbesserungen im Unterabschnitt IV/C des Forstgesetzes 1975 

durch die eingeleitete Forstgesetznovelle. 

Koordination der Maßnahmen des Bundes und der Länder zur 

Erforschung und Bekämpfung des waldsterbens 

Sicherung der genetischen Vielfalt 

- Weiterführung von Erhebungen über den Waldzustand und Anoassunq 

der Erhebungsmethoden an den jeweils neuesten Stand der Technik 

und der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

Minimierung forsti~terner Schadursachen 
-" -- .----- ~_._ .. 

Altanlagen sind bereits seit Inkrafttreten der zweiten Verordnung 

gegen forstschädliche Luftverunreinigungen (1. Juli 1984) erfaßt, 

wobei für die s02-emittierenden Anlagen ein Stufenplan festgelegt 

wurde, der ab 1. Juli 1990 die kleinste zu erfassende Einheit 
(Brennstoffwärmeleistung von mehr als 2 MW) einbezieht. 

Der Bundesminister: 
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